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An der Amtstafel:  
angebracht:  24.07.2024 

abgenommen: 

 

 

BESCHLUSSPROTOKOLL DER 22. SITZUNG DER 
GEMEINDEVERTRETUNG LATERNS VOM 24.04.2024 

 
 

TOP 3 MOHI – Auflösung der Kooperation, Zustimmung zur Integration vom MOHI 
 Laterns in den MOHI des Gesundheits- und Krankenpflegevereines Vorderland 

 
Der Vorsitzende stellt die Anträge, dass 
a) die bestehende Vereinbarung zwischen dem Gesundheits- und Krankenpflegeverein laut dem 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.12.2022 einvernehmlich mit 30.04.2024 aufgelöst wird 
und 
b) der MOHI Laterns ab 01.05.2024 in den MOHI vom Gesundheits- und Krankenpflegeverein 
Vorderland intrigiert werden soll. Beide Anträge werden einstimmig angenommen. 
 

TOP 4 Rechnungsabschluss 2023

 
 

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

2 503 681,58 2 447 053,82

3 067 072,50 2 701 194,79

-563 390,92 -254 140,97

261 134,05 400 000,00

0,00 211 635,96

-302 256,87 -65 776,93

22 827,17

-42 949,76

Vermögenshaushalt

(A) Langfristiges Vermögen 25 510 914,94 (C) Nettovermögen 14 831 288,83

(B) Kurzfristiges Vermögen 527 046,35 (D) Investitionszuschüsse 5 210 351,33

(E + F) Fremdmittel 5 996 321,13

0,00

Summe Aktiva 26 037 961,29 Summe Passiva 26 037 961,29

(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 

(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln

Aktiva Passiva

 
 
 
Der vorsitzende stellt den Antrag, den Rechnungsabschluss 2023 in der vorliegenden Form zu 
beschließen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 7 Zusätzlicher TOP: Umlegung der Hauptleitung – Trinkwasserversorgung beim 
Grundstück 155/5 

 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass man die Leistungen für die Umlegung der Hauptleitung lt. 
Angebot Ing. Roland Frick GmbH, Sulz, für € 11.867,96 netto vergibt, die Abrechnung erfolgt nach 
tatsächlichem Aufwand. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

  


